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11 90ft der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen 

des Nationalrates XVII. Gesetzgebungsperiode 

I 

REPUBLIK ÖSTERREI;CH 
.. DER BUNDESMINISTIER 

FUR WIRTSCHAFTLICHE ANGELEGENHEITEN 
DA. WOLFGANG SCHÜSSEL 

Zl. 10.101/263-XI/A/1a/89 

Herrn 
Präsidenten des Nationalrates 
RudolT P öDE R 

Parlament 
101? Wie n 

Wien, am f. 11. Irr( 

'11'1J' lAB 

1989 -11- j 4 

zu Lf22J'/J 

In Beantwortung der schriTt lichen parlamentarischen AnTrage Nr. 

4229/J betreTTend die Planung und AusbauabsiOhten an der B ?O, 

Packer B~ndesstraße im Ber~ich Kö~lach-Mooskirchen in der Stei

ermark, welche die Abgeordneten Scheucher und Genossen am 2? 

September 1989 an mich richteten, beehre ich mich zu den Punkten 

1 bis 6 der AnTrage wie Tolgt Stellung zu nehmen: 

AUT Grund der in meiner Fachsektion vorliegenden schriTt lichen 

Projektsunterlag~n Tanden in den Jahren 1981 (erstmals am 1? 

Dezember 1981) und 1982 (letztmals am 28. September 1982) in~

gesamt 6 Besprechungen über das Detailprojekt 1982 statt. Da 

dabei sowohl mit den Gemeindevertretern als auch den Anrainern! 

Grundbesitzern das Einvernehmen hergestellt wurde, und der Pla

nungsprozeß mit der Zustimmung des ho. Ressorts zum Detailprojekt 

1982 abgeschlossen wurde, Tanden bis Sommer dieses Jahres keine 

weiteren TormeIlen Kontakte statt. Auch trug die Gemeinde keiner

lei Änderungswünsche an den Landeshauptmann heran. Es wurde jedoch 

im Wege des Landeshauptmannes Tür Steiermark (Bundesstraßenverwal-
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tung) bekannt, daß die Gemeinde wegen einer zwischenzeitlichen 

Änderung ihres Flächenwidmungsplanes und eines generellen Umden

kens über Belange der Straßenplanung sich nunmehr (Sommer 1989) 

gegen den bisher vorgesehenen vierspurigen Ausbau am Bestand 

gemäß Detailprojekt 1982 ausspricht und statt dessen eine zwei

spurige Neutrassierung verlangt. Die Angelegenheit wird vom Lan

deshauptmann von Steiermark (Bundesstraßenverwaltung) derzeit 

einer PrüTung unterzogen. 

Da derzeit noch nicht absehbar ist, ob und iri welchem Ausmaß das 

Projekt 1982 vor dem bereits im nächsten Jahr vorgesehenen Re

alisierungsbeginn einer Änderung unterzogen werden muß"kann auch 

keine Aussage über die Höhe eines allTällig verlorenen Planungs

aufwandes gemacht werden, dessen Kosten wie alle anderen Pla

nungskosten aus der FAG-Pauschale getragen werden müssen. 
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